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Sicherheitsdatenblatt 
In Übereinstimmung mit Anhang II der REACH-Verordnung (EU) 2020/878 

 
 

 ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

 1.1. Produktidentifikator 
 Bezeichnung Permanent-Marker. Rot 
 Chemische Charakterisierung  UTI000099 
 UFI : 53R2-H0VC-5000-604G 

   
 

 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  
 Beschreibung/Verwendung  Kugelmarker aus Metall zum Auffinden auf jeder glatten oder porösen Oberfläche. 

 
 Erkannte Anwendungsgebiete Industrielle Gewerbliche Verbraucher 
 verwenden 

  
       - 

 Abgeratenene Anwendungsgebiete    
 Die relevanten Verwendungen sind oben aufgeführt. 
Es werden keine anderen Verwendungen empfohlen.    

 
 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 Firmenname TRAFIMET GROUP SPA A SOCIO UNICO   
 Adresse via del Lavoro, 8    
 Standort und Land 36020 Castegnero (VI)   

  ITALIA  

  tel.  +39 0444 739900 

fax. +39 0444 739999    
 E-mail der sachkundigen Person,  
 die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist msds@trafimet.com    

   

 
 1.4. Notrufnummer 
 Für dringende Information wenden Sie sich an  DEUTSCHLAND: +49 0 551-19240, GIZ-Nord Poisons Centre 

ÖSTERREICH: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale VIZ 
BELGIUM: 070 245 245  

 
 ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
 
Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als gefährlich 
eingestuft. Demnach ist dem Produtk ein Beiblatt über sicherheitsrelevante Daten nach den Vorschriften der Veroordnung (EU) 2 020/878. 
Eventuellle Zusatzangaben über Gesundheits- und/oder Umgebungsgefährdungen sind unter den Abschnitten 11 und 12 aufgeführt.  

 
Gefahreinstufung und Gefahrangabe: 
 Entzündbare Flüssigkeiten, gefahrenkategorie 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige exposition, 
gefahrenkategorie 3 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

    
 
2.2. Kennzeichnungselemente 
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Gefahrkennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Änderungen und Anpassungen.  

 
 Gefahrenpiktogramme:  

   

     

 
 Signalwörter: Achtung 
 
 Gefahrenhinweise:  
 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
 EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 
 Sicherheitshinweise:  
 P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
 
 P241 Explosionsgeschützte [elektrische / Lüftungs- / Beleuchtungs- / . . . ] Geräte verwenden. 
 
 P261 Einatmen von Staub vermeiden. 
 
 P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 

Wasser abwaschen [oder duschen]. 
 
 P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
 
 P501 Entsorgen Sie das Produkt/den Behälter gemäß den ö rtlichen Vorschriften. 
 

   
 Enthält: n-BUTYLACETAT 
 
2.3. Sonstige Gefahren 

 
 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthãlt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten ≥ als 0,1%. 

 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die endokrinschädliche Eigenschaften in Konzentration von ≥ 0,1% aufweisen. 

 
 ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1. Stoffe 

 
Angaben nicht zutreffend. 

 
 3.2. Gemische 
 
Enthält: 
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 Kennzeichnung x = Konz. % Klassifizierung (EG) 1272/2008 (CLP)  
 n-BUTYLACETAT    
 INDEX   607-025-00-1 50 ≤ x <  70 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066  
 CE   204-658-1    
 CAS   123-86-4    
 REACH Reg.   01-2119485493-29    
 FOSSILKALZIUMKARBONAT    
 INDEX   - 50 ≤ x <  70   
 CE   207-439-9    
 CAS   471-34-1    
 
Der ausführliche Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.  

 
 ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 
AUGEN: Entfernen Sie alle Kontaktlinsen. Mindestens 15 Minuten lang gründlich mit lauwarmem Wasser waschen und die Augenlider  gut öffnen. Bei 

anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren. 
HAUT: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen. Mit Wasser und Seife gründlich waschen. Bei anha ltender Reizung 
einen Arzt konsultieren. 
EINATMEN: Das Motiv an die frische Luft bringen. Wenn die Atmung schwierig ist, rufen Sie sofort einen Arzt an.  

Verdauung: Konsultieren Sie einen Arzt. Erbrechen nur auf ärztlichen Rat herbeiführen. Verabreichen Sie nichts durch den Mund , wenn das Subjekt 
bewusstlos ist und wenn dies nicht vom Arzt genehmigt wurde. 

 
Schutz der nothelfer 

 
Angaben nicht vorhanden. 

 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 
Verursacht schwerwiegende Augenreizungen. 

 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 
Symptomatische Behandlung. 

 
Für eine spezifische und soroftige behandlung am arbeitsplatz verfügbare mittel  

 
Angaben nicht vorhanden. 

 

 
 ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 

 
Geeignete Löschmittel: 
- Wasser. 

- Schaum. 
- Trockenes Pulver. 
- Kohlendioxid (CO2). 

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen: 
- Direkte Wasserstrahlen. 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 
Brennbar. Bei Erwärmung können die Behälter explodieren. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Dämpfe können zur Zündquelle 
gelangen und mögliche Fehlzündungen verursachen. 

Gefährliche Verbrennungsprodukte 
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2). 

 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 
Spezielle Schutzausrüstung für Feuerwehrleute: 
- Verwenden Sie ein geeignetes Atemgerät (Atemgerät mit unabhängiger Luftzufuhr). 

Weitere Informationen 
- Verhindern Sie, dass das Löschwasser das Oberflächenwasser oder das Grundwasser verunreinigt. 
- Nehmen Sie den Behälter aus dem Gefahrenbereich und kühlen Sie ihn mit Wasser ab. 
- Mit Wasser aus vollen Alkoholbehältern in der Nähe des Feuers abkühlen lassen  

 
 
 ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren  

 
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verwenden Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. Alle Zündquellen entfernen. Vermeiden Sie die 

Ansammlung elektrostatischer Ladungen. 

 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 
Es darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in Oberflächengewässer oder Toiletten entleeren.  

 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 
Mit inertem saugfähigem Material trocknen. Zur Entsorgung in geeigneten geschlossenen Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen  entfernen. 

Vermeiden Sie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen. Verwenden Sie funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschützte Geräte.  

 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 
Beachten Sie die in den Abschnitten 8 und 13 aufgeführten Schutzmaßnahmen. 

 

 
 ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Verschlucken und Einatmen vermeiden. Vermeiden  
Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung. Von offenen Flammen, erhitzten Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Verwenden Sie n ur funkenfreie 
Werkzeuge. Verwenden Sie funkenfreie Werkzeuge und explosionsgeschützte Geräte. Vermeiden Sie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen. 

Hygiene Maßnahmen 
Handhaben Sie in Übereinstimmung mit guten Arbeitshygiene- und Sicherheitsstandards. Von Lebensmitteln oder Futtermitteln fernhalten und von  
Getränke. Während des Gebrauchs nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und waschen, einschließlich 

die inneren Teile, bevor Sie sie wieder tragen. Vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.  

 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  

 
Halten Sie den Behälter geschlossen und an einem kühlen, gut belüfteten und trockenen Ort. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Bereich für 
brennbare Verbindungen. 

 
Lagerklasse TRGS 510 (Deutschland): 
3 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

 
Siehe die identifizierte Verwendung in Unterabschnitt 1.2. 

 
 ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 
 8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Behördliche Hinweise: 

 
 BGR България НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, 

СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 

2020г.) 
 CZE Česká Republika NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 DEU Deutschland Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung 

gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58 
 DNK Danmark Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 
 ESP España Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023 
 EST Eesti Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning 

töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14] 
 FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 

décembre 2021 
 GRC Ελλάδα Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 

2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με 
την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 

μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``» 
 HUN Magyarország Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők 

hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 
 HRV Hrvatska Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, 

graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 
 LTU Lietuva Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. 

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ 

 patvirtinimo 
 LVA Latvija Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības 

saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §) 
 NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 

arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks - og grenseverdier), 21. 

august 2018 nr. 1255 
 NLD Nederland Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste 

lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
 POL Polska Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii  z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  dla zdrowia w 

środowisku pracy 
 ROU România Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea 

și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006 
 SWE Sverige Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 

2018:1) 
 SVK Slovensko NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov  
 SVN Slovenija Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list 

RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – 

 ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19) 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) 
 EU OEL EU Richtlinie (EU) 2022/431; Richtlinie (EU) 2019/1831; Richtlinie (EU) 2019/130; Richtlinie (EU) 2019/983; 

Richtlinie (EU) 2017/2398; Richtlinie (EU) 2017/164; Richtlinie 2009/161/EU; Richtlinie 2006/15/EG; 

Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2000/39/EG; Richtlinie 98/24/EG; Richtlinie 91/322/EWG.  
  TLV-ACGIH ACGIH 2023 

 
 n-BUTYLACETAT 
 Schwellengrenzwert 
 Typ Staat TWA/8St  STEL/15Min  Bemerkungen / 

Beobachtungen  

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV BGR  710   950    
 TLV CZE  950 196,65 1200 248,4   
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 AGW DEU  300   62 600 (C) 124 (C)   
 TLV DNK  710  150     
 VLA ESP  724  150  965  200   
 TLV EST  500  100  700  150   
 VLEP FRA  710  150  940  200   
 TLV GRC  710  150  950  200   
 AK HUN  241   723    
 GVI/KGVI HRV  724  150  966  200   
 RD LTU  500  100  700  150   
 RV LVA  200      
 TLV NOR    75     
 TGG NLD  150      
 NDS/NDSCh POL  240   720    
 TLV ROU  715  150  950  200   
 NGV/KGV SWE  500  100 700 (C) 150 (C)   
 NPEL SVK  500  100  700  150   
 MV SVN  300   62  600  124   
 WEL GBR  724  150  966  200   
 OEL EU  241   50  723  150   
 TLV-ACGIH     50   150   
 Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC    
 Referenzwert in Süßwasser 0,18 mg/l  
 Referenzwert in Meereswasser 0,018 mg/l  
 Referenzwert für Ablagerungen in Süßwasser 0,981 mg/kg  
 Referenzwert für Ablagerungen in Meereswasser 0,098 mg/kg  
 Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung 0,36 mg/l  
 Referenzwert für Kleinstorganismen STP 35,6 mg/l  
 Referenzwert für Erdenwesen 0,09 mg/kg  
 Referenzwert für Atmosphäre NPI   
 Gesundheit – 
 abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – 
 DNEL / DMEL 
  Auswirkungen 

bei 

Verbrauchern 
   Auswirkungen 

bei Arbeitern    

 Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale 
chronische 

System 
chronische 

Lokale akute System akute Lokale 
chronische 

System 
chronische 

 mündlich NPI 6 mg/kg bw/d NPI 6 mg/kg bw/d     
 Einatmung 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3 
 hautbezogen     NPI 11 mg/kg 

bw/d 
NPI 11 mg/kg 

bw/d 
 
 FOSSILKALZIUMKARBONAT 
 Schwellengrenzwert 
 Typ Staat TWA/8St  STEL/15Min  Bemerkungen / 

Beobachtungen  

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 VLEP FRA   10      
 AK HUN   10      
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 RV LVA    6      
 NDS/NDSCh POL   10    INHALB  
 WEL GBR   10      
 Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC    
 Referenzwert in Süßwasser NPI   
 Referenzwert in Meereswasser NPI   
 Referenzwert für Ablagerungen in Süßwasser NPI   
 Referenzwert für Ablagerungen in Meereswasser NPI   
 Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung NPI   
 Referenzwert für Kleinstorganismen STP NPI   
 Referenzwert für Nahrungskette (sekundäre Vergiftung) NEA   
 Referenzwert für Erdenwesen NPI   
 Referenzwert für Atmosphäre NPI   
 Gesundheit – 
 abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – 
 DNEL / DMEL 
  Auswirkungen 

bei 

Verbrauchern 
   Auswirkungen 

bei Arbeitern    

 Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale 

chronische 
System 

chronische 
Lokale akute System akute Lokale 

chronische 
System 

chronische 
 mündlich  6.1 mg/kg bw/d  6.1 mg/kg 

bw/d     
 Einatmung NPI NPI 1.06 mg/m3 NPI NPI NPI 6.36 mg/m3 NPI 
 hautbezogen NPI NPI NPI NPI NPI NPI NPI NPI 
 
Erklärung: 

 
 
(C) = CEILING   ;   INHALB = Inhalierbare Fraktion   ;   EINATB = Einatmbare Fraktion   ;   THORXG = Thoraxgängige Fraktion.  

 
VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend   ;   NEA = Keine zu erwartende Aussetzung   ;   NPI = keine erkannte Gefahr   ;   
LOW = geringe Gefahr   ;   MED = mittlere Gefahr   ;   HIGH = hohe Gefahr. 

 
 
 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
 
Beim Umgang mit Chemikalien sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. 

 
ALLGEMEINE SCHUTZ- UND ARBEITSHYGIENE-REGELN 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen oder nach der Arbeit Hände waschen. Den Kontakt m it den Augen 

vermeiden. 

 
HANDSCHUTZ 

Verwenden Sie Handschuhe. Geeignete Materialien: Butylkautschuk, Chloroprenkautschuk. Beachten Sie die Anweisungen zur Durchl ässigkeit und 
Durchbruchzeit, die vom Lieferanten der Handschuhe bereitgestellt werden. Voller Kontakt  
Material: Butylkautschuk 
Mindestdicke: 0,3 mm 

Durchbruchzeit: 480 min. 
Sprühkontakt 
Material: Naturlatex / Chloropren 
Mindestdicke: 0,6 mm 

Durchbruchzeit: 35 min. 

 
HAUTSCHUTZ 
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Für den normalen Gebrauch nicht erforderlich. 

 
Birgt das Arbeitsumfeld eine Explosionsgefahr, so ist die Bereitstellung von antistatischen Kleidungsstücken in Erwägung zu z iehen. 

 
GESICHTS- UND AUGENSCHUTZ 
Schutzbrille tragen (siehe Norm EN 166). 

 
Atemschutz 
Nicht notwendig für den normalen Gebrauch. Verwenden Sie im Falle von Dämpfungsbildung Maske nach dem Gesetzgebungsdekret 475 /92 - Uni-
Standards. 
Filter nach der europäischen Klassifizierung: 

- AX-Filter: Organische Gase und Dämpfe 
Unterstützt: 
Halbmaske 

 
NACHPRÜFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG. 
Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Belüftungsgeräten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschrift en geprüft werden. 

 

 
 
 ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  
 
 Eigenschaften Wert Angaben 
 Aggregatzustand Flüssigkeit  
 Farbe rot  
 Geruch nach Lösungsmittel  
 Schmelzpunkt / Gefrierpunkt nicht verfügbar  
 Siedebeginn 124 °C  
 Entzündbarkeit entflammbares Flüssigkeiten  
 Untere Explosionsgrenze nicht verfügbar  
 Obere Explosionsgrenze nicht verfügbar  
 Flammpunkt 23 ≤ T ≤ 60    °C  
 Zündtemperatur 370 °C  
 Zersetzungstemperatur nicht verfügbar  
 pH-Wert nicht anwendbar  
 Kinematische Viskosität nicht verfügbar  
 Löslichkeit unmischbar  
 Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser nicht verfügbar  
 Dampfdruck 55 hPa Temperatur: 50 °C 
 Dichte und/oder relative Dichte 1,98 g/ml  Temperatur: 20 °C 
 Relative Dampfdichte nicht verfügbar  
 Partikeleigenschaften nicht anwendbar  
 
 9.2. Sonstige Angaben 
 
 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen  
 

 
 Angaben nicht vorhanden. 
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 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen  
 
 VOC (Richtlinie 2010/75/EU) 67,00 %    -    872,63 g/liter 
 VOC (fluechtiger Kohlenstoff) 0  
 Explosive Eigenschaften  nicht explosiv  
 Oxidierende Eigenschaften  nicht oxidierend  
 
 ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität 
 
10.1. Reaktivität 

 
Unter normalen Verwendungsbedingungen besteht kein besonderes Risiko einer Reaktion mit anderen Substanzen.  

 
10.2. Chemische Stabilität 

 
Das Produkt ist unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen stabil. 

 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 
Unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen absehbar. 

 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

 
Überschüssige Wärme. Von offenen Flammen, erhitzten Oberflächen und Zündquellen fernhalten.  

 
10.5. Unverträgliche Materialien 

 
Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Fundamente. 

 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 
Im Falle einer thermischen Zersetzung: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2).  

 
FOSSILKALZIUMKARBONAT 

 
Kann entwickeln: Calciumoxide,Kohlenoxide. 

 
 
 ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 
 
Da keine experimentellen toxikologischen Daten über das Produkt vorhanden sind, wurden die möglichen Gesundheitsrisiken auf d en Eigenschaften der 
enthaltenen Substanzen gemäß den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet.  

Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgeführten, 
Schadstoffe zu berücksichigen. 

 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 
Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen  
 
Angaben nicht vorhanden. 

 
Angaben zu wahrscheinlichen expositionswegen  
 
n-BUTYLACETAT 
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ARBEITNEHMER: Einatmen; Hautkontakt. 

 
Verzögert und sofort auftretende wirkungen sowie chronische wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender exposition  
 
n-BUTYLACETAT 
Die Dämpfe des Stoffs verursachen beim Menschen Reizungen von Augen und Nase. Bei wiederholter Exposition Hautreizung, Dermat ose (mit 
trockener und rissiger Haut) und Keratitis. 

 
Wechselwirkungen 
 
n-BUTYLACETAT 
Es wird von einem Fall akuter Intoxikation eines 33jährigen Arbeiters berichtet, im Zuge der Reinigung eines Tanks mit einem Präparat, das Xylol, 
Butylacetat und Ethylenglykol-Acetat enthielt. Bei dem Betroffenen traten Reizungen von Bindehaut und der oberen Atemwege, Schläfrigkeit und 
Beeinträchtigungen der Mobilität auf, die innerhalb von 5 Stunden abklangen. Die Symptome werden der Vergiftung durch gemisch te Xylole und 

Butylacetat zugeschrieben, mit einer möglichen synergetischen Wirkung, die für die neurologischen Wirkungen verantwortlich is t. Auf Fälle von 
vaskulärer Keratitis wurde bei Arbeitnehmern hingewiesen, die einer Mischung von Butylacetat- und Isobutanol-Dämpfen ausgesetzt waren, wobei 
jedoch keine Gewissheit über die Verantwortlichkeit eines speziellen Lösungsmittels besteht (INRC, 2011).  

 
AKUTE TOXIZITÄT 
 ATE (Inhalativ) der Mischung: Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
 ATE (Oral) der Mischung: Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
 ATE (Dermal) der Mischung: Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) 
 
n-BUTYLACETAT 

 LD50 (Dermal): > 5000 mg/kg Rabbit 
 LD50 (Oral): > 6400 mg/kg Rat 
 LC50 (Inhalativ dämpfen): 21,1 mg/l/4h Rat 
 
FOSSILKALZIUMKARBONAT 
 LD50 (Oral): 6450 mg/kg Rat 
 
ÄTZ- / REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT 
 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 
SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG / -REIZUNG 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
KEIMZELL-MUTAGENITÄT 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
KARZINOGENITÄT 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
REPRODUKTIONSTOXIZITÄT 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI EINMALIGER EXPOSITION 
 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen  
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SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
ASPIRATIONSGEFAHR 
 
Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse 
 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

 
Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentiel ler oder vermuteter 
endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit aufgeführt sind.  

 
 ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben 
 
Gemäß vernünftigen Arbeitsabläufen verwenden und darauf achten, dass das Produkt nicht in die Umwelt gerät. Die dazu zuständigen Behörden 

benachrichtigen, sofern das Produkt in Wasserläufe oder eingedrungen ist oder wenn das Produkt den Boden oder die Vegetation verseucht hat. 

 
12.1. Toxizität 

 
 n-BUTYLACETAT   
 LC50 - Fische  18 mg/l/96h Pimephales promelas 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 
 n-BUTYLACETAT   
 Wasserlößlichkeit  1000 - 10000 mg/l 

 
 FOSSILKALZIUMKARBONAT   
 Wasserlößlichkeit  0,1 - 100 mg/l 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 
 n-BUTYLACETAT   
 Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser  2,3  

 BCF  15,3  

 
12.4. Mobilität im Boden 

 
Angaben nicht vorhanden. 

 

 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthãlt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten ≥ als 0,1%. 

 

 
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

 
Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentieller oder vermutete r 
endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt sind.  

 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
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Angaben nicht vorhanden. 

 
 
 ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 
Wieder verwenden, falls möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle , die dieses Produkt 
teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.  
Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen 

anvertraut werden. 
Der Transport der Abfälle kann dem ADR unterliegen. 
KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL 
Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirt schaft zugeführt 

werden. 

 
 
 ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 
 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

 
 ADR / RID, IMDG, IATA: UN 1263      
 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 
 ADR / RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL SOLUTION      
 IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL SOLUTION      
 IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL SOLUTION      
 
14.3. Transportgefahrenklassen 

 
 ADR / RID: Klasse: 3 Etikett: 3 

 

   

 IMDG: Klasse: 3 Etikett: 3 

 

   

 IATA: Klasse: 3 Etikett: 3 

 

   

 
14.4. Verpackungsgruppe 

 
 ADR / RID, IMDG, IATA: III      

 
14.5. Umweltgefahren 

 
 ADR / RID: NEIN      
 IMDG: nicht meeresschadstoffe      
 IATA: NEIN      
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
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 ADR / RID:  HIN - Kemler: 30  Begrenzte 

Mengen: 5 lt 
 Beschränkun

gsordnung für 
Tunnel: (D/E) 

   Sonderregelung: 163, 367, 650     
 IMDG:  EMS: F-E, S-E  Begrenzte 

Mengen: 5 lt   

 IATA:  Fracht:  Hochstmenge 
220 L  Angaben zur 

Verpackung 

366 
   Passagiere:  Hochstmenge 

60 L  Angaben zur 
Verpackung 
355 

   Sonderregelung:  A3, A72, 
A192   

 
14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 
 
Angaben nicht zutreffend. 

 
 ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 
 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  
 
Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU: P5c 

 
Einschränkungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemäß dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006 

 
Produkt 
 Punkt 3 - 40  
 
Enthaltene Stoffe 

 
 Punkt 75 FOSSILKALZIUMKARBONAT 
 
Verordnung (EU) 2019/1148 - über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe 

 
nicht anwendbar 

 
Stoffe gemäß Candidate List (Art. 59 REACH) 

 
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthãlt das Produkt keine SVHC-Stoffen in Gehaltsprozenten ≥ als 0,1%. 

 
Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH) 

 
Keine 

 
Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe Verordnung (EU) 649/2012: 

 
Keine 

 
Rotterdamer Übereinkommen-pflichtige Stoffe: 

 
Keine 

 
Stockholmer Übereinkommen-pflichtige Stoffe: 
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Keine 

 
Vorsorgeuntersuchungen 

 
Bei arbeiten mit diesem Produkt sind keine Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Dies nur unter der Bedingung, dass die Ergebn isse der 
Risiköinschätzung beweisen, dass nur ein mäßiges Risiko für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter besteht, und dass die Maßnahmen, die von 

der Richtlinie 98/24/EG vorgesehen sind, genügen, um das Risiko zu beschränken..  

 
 
Klassifizierung für Wassergefährdung in Deutschland (AwSV, vom 18. April 2017)  

 
WGK 1: Schwach wassergefährdend  

 
 
 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
Für das Gemisch / die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.  

 
 ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 
 
Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwähnt sind: 

 
 Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, gefahrenkategorie 3  
 STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige exposition, gefahrenkategorie 3  
 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
 EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  

 
ERKLÄRUNG: 
- ADR: Europäisches Übereinkommen über Straßenbeförderung gefährlicher Güter  

- ATE / SAT: Schätzwert Akuter Toxizität 
- CAS: Nummer des Chemical Abstract Service 
- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzen Bevölkerung wirkungsvolle Konzentration  
- CE: ESIS-Identifikationsnummer (Europäische Ablage existierender Stoffe)  

- CLP: Verordnung (EG) 1272/2008 
- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Global harmonisiertes System zum Einstufung und Kennzeichnung von Chemicalien  

- IATA DGR: Regelung zur Beförderung gefährlicher Güter des Internationalen Luftbeförderungsverbandes  
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevölkerung  
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code 
- IMO: International Maritime Organization  

- INDEX: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP 
- LC50: Tödliche Konzentration 50% 
- LD50: Tödliche Dosis 50% 

- OEL: berufsbedinger Aussetzungsgrad  
- PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration  
- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau 

- PMT: Persistent, mobil und toxisch 
- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration  
- REACH: Verordnung (EG) 1907/2006 
- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  

- TLV: Schwellengrenzwert 
- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals überschritten werden. 
- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze 
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze 

- VOC: flüchtige organische Verbindung  
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- vPvP: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

- vPvM: Sehr persistent und sehr mobil  
- WGK: Wassergefährdungsklassen. 

 

 
ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE: 
1. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH) 
2. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP) 

3. Verordnung (EU) 2020/878 (Anhang II REACH Verordnung) 
4. Verordnung (EG) 790/2009 des Europäischen Parlaments (I Atp. CLP) 
5. Verordnung (EU) 286/2011 des Europäischen Parlaments (II Atp. CLP) 

6. Verordnung (EU) 618/2012 des Europäischen Parlaments (III Atp. CLP) 
7. Verordnung (EU) 487/2013 des Europäischen Parlaments (IV Atp. CLP) 
8. Verordnung (EU) 944/2013 des Europäischen Parlaments (V Atp. CLP) 
9. Verordnung (EU) 605/2014 des Europäischen Parlaments (VI Atp. CLP) 

10. Verordnung (EU) 2015/1221 des Europäischen Parlaments (VII Atp. CLP)  
11. Verordnung (EU) 2016/918 des Europäischen Parlaments (VIII Atp. CLP)  
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Verordnung (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 

14. Verordnung (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Verordnung (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
16. Delegierte Verordnung (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
17. Verordnung (EU) 2019/1148 

18. Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 
19. Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 
20. Delegierte Verordnung (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 

21. Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 
22. Delegierte Verordnung (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 
23. Delegierte Verordnung (EU) 2023/707 
24. Delegierte Verordnung (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 

25. Delegierte Verordnung (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Webseite IFA GESTIS 
- Webseite ECHA-Agentur 

- Datenbank für SDB-Vorlagen für chemische Stoffe - Gesundheitsministerium und Istituto Superiore di Sanità (Italien)  

 
 
Hinweis für den Benutzer: 
Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den uns zur Verfügung stehenden Kenntnissen zum Zeitpunkt der letzten Ausgabe. Der 
Benutzer muss die Eignung und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die spezifische Verwendung des Produkts sicherst ellen. 

Dieses Dokument sollte nicht als Garantie für eine bestimmte Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.  
Da die Verwendung des Produkts nicht unter die direkte Kontrolle des Herstellers fällt, ist der Benutzer verpflichtet, die ge ltenden Gesetze und 
Vorschriften in Bezug auf Hygiene und Sicherheit in eigener Verantwortung zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Verantw ortung für den 
unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. 

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das an der Verwendung chemischer Produkte beteiligte Personal angemessen zu schu len. 
Dieses Dokument wurde von einem qualifizierten SDS-Techniker verfasst, der eine entsprechende Schulung erhalten hat. 
KLASSIFIZIERUNGS-BERECHNUNGSMETHODEN 
Physikalische und chemische Gefahren: Die Einstufung des Produkts wurde aus den Kriterien der CLP-Verordnung Anhang I Teil 2 abgeleitet. Die 

Methoden zur Bewertung der physikalischen und chemischen Eigenschaften sind in Abschnitt 9 angegeben.  
Gesundheitsgefahren: Die Einstufung des Produkts basiert auf den Berechnungsmethoden in Anhang I von CLP Teil 3, sofern in Abschnitt 11 nicht 
anders angegeben. 
Umweltgefahren: Die Einstufung des Produkts basiert auf den Berechnungsmethoden gemäß Anhang I von CLP Teil 4, sofern in Absc hnitt 12 nicht 

anders angegeben. 

 
Änderungen im Vergleich zur vorigen Revision: 

An folgenden Sektionen sind Änderungen angebracht worden: 
14. 


